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Informationsschreiben zu Einwilligungserklärungen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Erziehungsberechtigte,

bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig durch. Bitte geben Sie die benötigten 
Einwilligungserklärungen auf dem Blatt, welches Sie von Ihrer Klassenleitung zu 
Schuljahresbeginn erhalten.

1. Veröffentlichung von Fotos und Videos

Zu verschiedenen Anlässen sollen personenbezogene Daten unserer Schülerinnen und Schüler 
verarbeitet werden. Wir benötigen eine Einwilligung für das Anfertigen und die Veröffentlichung von 
Fotos / Videos Ihres Kindes (bei Minderjährigen) / von Ihnen (bei Volljährigen).

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten

Im Rahmen der schulischen Aktivitäten an unserer BBS (Unterricht, Veranstaltungen usw.) werden 
Fotos und manchmal auch Videos der beteiligten Schüler gemacht. Um die Tätigkeiten der Schule auch 
nach außen hin zu kommunizieren und dort über unsere Arbeit zu informieren, sollen gelegentlich Fotos 
in Medien, wie Tageszeitungen, in Festschriften, der jährlichen Chronik, in Programmheften und auf der 
Homepage, veröffentlicht werden.
Die Rechtseinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Bei schulischen Veranstaltungen werden bei Bedarf Videoaufzeichnungen angefertigt 
(Stolpersteinverlegung, Begegnungstag usw.). Die Aufnahmen werden schulintern genutzt und 
manchmal auf der Homepage veröffentlicht.

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Dabei kann 
der Widderruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten und Fotos bezogen sein. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, 
sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht 
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich von der Homepage gelöscht. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Schulverhältnisses.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile.

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner 
haben sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz und bei dem schulischen Datenschutzbeauftragten zu.

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit 
etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die 
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Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

2. Datenweitergabe Schulsozialarbeit
(nur für Schüler und Schülerinnen Berufsvorbereitungsjahr und Berufsfachschule)

Die Schulsozialarbeit an der Anna-Freud-Schule BBS SGH Ludwigshafen unterstützt mit Ihrer Erlaubnis 
SchülerInnen im Berufsvorbereitungsjahr und in der Berufsfachschule und deren Eltern z.B. bei Themen 
wie dem Übergang von der Schule in den Beruf, bei schulischen und privaten Fragestellungen und bei 
Konflikten. Um diese Arbeit erfolgreich zu gestalten, ist häufig ein Informations- und Datenaustausch mit 
Lehrkräften, Ämtern und Behörden nötig.
Aus Gründen des Datenschutzes dürfen persönliche Daten nur mit Ihrem Einverständnis ausgetauscht 
werden. Damit wir im Einzelfall schnell Hilfe und Unterstützung gewähren können, bitte wir Sie daher um 
Ihr Einverständnis zur Datenweitergabe.

Nach der neuen DSGVO (Datenschutz- Grundverordnung) sind wir als Schule und unsere 
Schulsozialarbeiter/in dazu angehalten unsere Datenschutzerklärung neu zu überarbeiten. Aus diesem 
Grund möchten wir Sie bitten, die Einwilligung hierfür zu geben.

3. Nutzungsordnung der Informations- und Kommunikationstechnik an der
Anna-Freud-Schule BBS SGH Ludwigshafen

Präambel

Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung der schulischen Informations- und 
Kommunikationstechnik (z. B. von Computereinrichtungen, Internet, E-Mail) durch Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen des Unterrichts, der Gremienarbeit sowie von Arbeitsgemeinschaften und weiteren 
schulischen Angeboten und Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts. Sie gilt nicht für die 
rechnergestützte Schulverwaltung.

Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik der Schule ist nur unter Einhaltung dieser 
Nutzungsordnung zulässig.

3.1. Allgemeine Nutzungsregeln

Die Nutzung moderner Kommunikationstechnik ermöglicht einen weitreichenden und schnellen 
Informationsaustausch. Die Nutzung dieser Technik wird daher immer in Respekt und Wertschätzung 
der Mitmenschen und der Achtung gesetzlicher Regelungen und dem materiellen und geistigem 
Eigentum anderer vollzogen. Alle Nutzerinnen und Nutzer achten auf den sorgfältigen und 
verantwortungsbewussten Umgang mit der schulischen Computerausstattung.

3.2. Nutzungsregeln innerhalb des Unterrichts

Eine Nutzung des schulischen Netzwerks und des Internets ist nur für schulische Zwecke gestattet. Die 
private Nutzung der schulischen Computerausstattung und des Schulnetzwerkes ist nicht gestattet.

Der Internetzugang und die Mailfunktion dürfen nicht zur Verbreitung von Informationen verwendet 
werden, die dem Ansehen der Schule Schaden zufügen könnten. Die gesetzlichen Bestimmungen 
insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzrechts sind zu beachten. Es ist 
verboten, pornografische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu speichern oder 
zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der 
Aufsichtsperson Mitteilung zu machen.
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Bei der Internetnutzung ist auf einen sorgsamen Umgang mit den eigenen Daten sowie den Daten 
anderer zu achten. Die Veröffentlichung von Fotos und sonstigen personenbezogenen Daten im Internet 
ist nur gestattet mit der Einwilligung der Betroffenen (bei Minderjährigkeit der Erziehungsberechtigten). 
Diskriminierungen, persönliche Angriffe, Unterstellungen und Verleumdungen sind untersagt und 
können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung und sonstigen schulordnungsrechtlichen 
Maßnahmen auch zu einer zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung führen.

Werden Informationen unter dem Absendernamen der Schule in das Internet versandt, geschieht das 
unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen.

Das Herunterladen und die Installation von Anwendungen ist nur mit Einwilligung der Schule gestattet.

Die schulische Computerausstattung darf nicht dazu genutzt werden Vertragsverhältnisse einzugehen 
oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu nutzen.

Das Ausfüllen von Onlineformularen ist ohne ausdrückliche Aufforderung der aufsichtführenden 
Lehrperson untersagt.

Die Schule und ihre Nutzerinnen und Nutzer sind berechtigt, die vorhandene Software für 
Ausbildungszwecke zu nutzen. Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke sowie eine Vervielfältigung oder 
Veräußerung ist nicht gestattet.

3.3. Ergänzende Regeln für die Nutzung außerhalb des Unterrichtes

Außerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein Nutzungsrecht 
gewährt werden. Eine private Nutzung von Internet und E-Mail-Kommunikation ist auch insoweit nicht 
gestattet.

Als private Nutzung im Sinne dieser Nutzungsordnung ist jegliche Kommunikation oder Recherche im 
Internet anzusehen, die nicht im direkten Zusammenhang mit einem schulischen Auftrag steht. 
Insbesondere der Besuch von Chatrooms, die private E-Mail-Kommunikation sowie das Aufrufen von 
Seiten sozialer online-Netzwerke, wie z.B. "schülerVZ" oder "wer-kennt-wen" und der Besuch 
einschlägiger Auktionsseiten wie z.B. „ebay“ und „facebook“ sind hiermit untersagt.

Die Schule hat eine weisungsberechtigte Aufsicht sicherzustellen. Mit dieser Aufgabe können 
Lehrkräfte, sonstige Bedienstete der Schule, Eltern sowie für diese Aufgabe geeignete Schülerinnen und 
Schüler betraut werden.

3.4. Kontrolle der Internetnutzung, Aufsicht

Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, die Einhaltung dieser Nutzungsordnung 
stichprobenhaft zu kontrollieren.

Bei pädagogischen Netzwerken kann die Kontrolle auch dadurch erfolgen, dass die an Schülerrechnern 
aufgerufenen Seiten an dem Zentralbildschirm der aufsichtsführenden Lehrkraft durch entsprechende 
Einrichtungen (z. B. Mastereye, VNC) sichtbar gemacht werden. Dieses Aufschalten ist nach Möglichkeit 
auf dem Bildschirm deutlich kenntlich oder der Nutzerin oder dem Nutzer in anderer Form bekannt zu 
machen. In jedem Fall hat eine vorherige Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler (s. Anlage) zu 
erfolgen. Die den Lehrkräften zur Verfügung stehenden PCs sind so zu konfigurieren, dass die 
Aufschaltfunktion nur bei den jeweils im gleichen Raum befindlichen Schüler-PC genutzt werden kann.

Eine Auswertung der Protokolldaten erfolgt stichprobenweise sowie dann, wenn der Verdacht eines 
Verstoßes gegen diese Nutzungsordnung besteht. In diesem Fall ist die Schulleitung unverzüglich zu 
unterrichten und der/die schulische/r Datenschutzbeauftragte/r hinzuzuziehen.

Bei der Nutzung des Internet werden systemseitig protokolliert:
- die IP-Adresse des Rechners, von dem aus auf das Internet zugegriffen wird,
- Datum und Uhrzeit des Internetzugriffs,
- die URL der aufgerufenen Seite.
Bei der E-Mail-Kommunikation werden systemseitig protokolliert:
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- die IP-Adresse,
- die Mail-Adresse des Empfängers,
- Datum und Uhrzeit,
- Datenmenge.

Die Daten der Protokollierung / Protokolldaten werden in der Regel nach einem Monat, spätestens 
jedoch zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht 
eines Verstoßes gegen diese Nutzungsordnung begründen.

Alle auf den Arbeitsstationen und im Netz befindlichen Daten (einschließlich persönlicher Daten) 
unterliegen dem Zugriff der Systemadministratoren.

3.5. Technisch-organisatorischer Datenschutz

Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie das 
Verändern von Zugriffsrechten und das Kopieren von Programmen sind grundsätzlich untersagt. 
Fremdgeräte (z.B. Peripheriegeräte wie externe Laufwerke, USB-Speicher, Scanner und 
Digitalkameras) dürfen nur mit Zustimmung des Anwendungsbetreuers oder des Systemadministrators 
an Computer oder an das Netzwerk angeschlossen werden. Unnötiges Datenaufkommen durch Laden 
und Versenden von großen Dateien (z.B. Grafiken) aus dem Internet ist zu vermeiden. Sollte eine 
Nutzerin oder ein Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, ist die 
Schule berechtigt, diese Daten zu löschen.

3.6. Schutz der Geräte

Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Störungen oder 
Schäden sind sofort der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu melden. Wer grob 
fahrlässig oder vorsätzlich Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen.

Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Der Verzehr von Speisen 
und Getränken in Räumen ist durch die Hausordnung geregelt. In Ergänzung zu der Hausordnung gilt: 
der Verzehr von Speisen und Getränken ist an Computern verboten.

3.7. Passwörter

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten individuelle Nutzerkennungen mit Passwort, mit denen sie sich 
an den Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik der Schule anmelden können. Das nur 
dem Benutzer bekannte Passwort sollte mindestens 8 Stellen umfassen, nicht leicht zu erraten sein und 
eine beschränkte Gültigkeit haben. Das Passwort ist vertraulich zu behandeln und gegebenenfalls zu 
ändern, falls Gefahr besteht, dass es Dritten zur Kenntnis gelangt ist. Vor der ersten Benutzung muss 
ggf. das eigene Benutzerkonto, der Account, freigeschaltet werden. Ohne individuelles Passwort ist 
keine Arbeit am Computer möglich. Nach Beendigung der Nutzung ist eine Abmeldung vorzunehmen.

Die Nutzerinnen und Nutzer sind für die unter ihrer Nutzerkennung erfolgten Handlungen verantwortlich. 
Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten unter einer fremden 
Nutzerkennung ist verboten. Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dieses der Schule 
mitzuteilen.

3.8. Schlussvorschriften

Alle Nutzerinnen und Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Die Schülerinnen und 
Schüler sowie im Falle der Minderjährigkeit ihre Erziehungsberechtigten, versichern durch ihre 
Unterschrift (siehe Anlage), dass sie diese Ordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die 
Nutzung.

Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntgabe durch Aushang in der Schule in Kraft.

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können mit schulordnungsrechtlichen Maßnahmen 
geahndet werden und straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen.
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4. Nutzungshinweise zu Schulcampus, zum Videokonferenzsystem BigBlueButton und 
zur Digitalen Drehtür

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 trat eine Änderung des Schulgesetzes in Kraft, die festlegt, dass 
Schulen zur Erfüllung ihres Auftrags auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke nutzen. 
Diese sind regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Im Bedarfsfall können digitale 
Lehr- und Lernformen an die Stelle des Präsenzunterrichts treten (§ 1 Abs. 6 SchulG neue Fassung). 
Unsere BBS nutzt Schulcampus und BigBlueButton (BBB) als Videokonferenzsystem.

Leihtablets stehen an unserer Schule in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Diese können bei Bedarf 
über die Klassenleitungen ausgeliehen werden.

Schülerinnen und Schüler werden zu Schuljahresbeginn durch die Campusbetreuuer auf unserer 
Schulcampus-Plattform als Benutzer angelegt. Nach erfolgreicher Bestätigung der Registrierung durch 
den Nutzer werden die Schüler und Schülerinnen durch die Lehrkräfte in die jeweiligen Kurse der 
Lernplattform eingeschrieben.

Damit die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schüler mit BigBlueButton effektiv arbeiten können, 
benötigen alle neben dem Zugang, welcher von den Lehrkräften frühzeitig mitgeteilt wird, ein Mikrofon 
und eine Kamera. Bitte prüfen Sie daher für die benutzten Endgeräte die Mikrofon- und 
Kamerafreischaltung bzw. schließen Sie ein externes Mikrofon und eine externe Kamera an.

BigBlueButton läuft vollständig im Webbrowser, es wird keine extra Software benötigt. Wenn Sie 
Windows, Linux oder MacOS verwenden, empfehlen wir Firefox. Wenn Sie ein iPhone oder iPad nutzen, 
dann empfehlen wir Ihnen Safari. Auf Android-Mobilgeräten können Sie Chrome oder ebenfalls Firefox 
benutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass der von Ihnen verwendete Browser Zugriff auf die Kamera und 
das Mikrofon Ihres Gerätes haben.

Die Digitale Drehtür bietet Schülerinnen und Schülern kostenlos die Möglichkeit, sich in Phasen des 
Selbst Gesteuerten Lernens entsprechend ihrer Potenziale und Begabungen zu entfalten. Auf dem 
Digitale Drehtür-Campus finden sich inspirierende Live-Kurse, Selbstlernkurse, die zeitlich unabhängig 
genutzt werden können sowie die Möglichkeit bei der Durchführung eigenständiger Projekte oder beim 
Finden und Beantworten einer Forscherfrage unterstützt zu werden. Dabei werden nicht nur 
fachspezifische Inhalte, z. B. zu Mathematik, Geschichte, Chemie oder Deutsch angeboten. Es gibt 
auch Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung, zu Lern- und Arbeitstechniken, zu kulturellen Themen, zur 
Kreativität, zu Kompetenzen für die Zukunft, zur Psychologie und vielem mehr.

Bitte beachten Sie auch, dass die Weitergabe der Zugangslinks, Codes, Passwörter und eingestellter 
Unterlagen der Schulcampus-Kurse, zu den BBB-Unterrichtsstunden sowie zur digitalen Drehtür an 
nicht zur Klassengruppe gehörende Personen sowie das unberechtigte Einloggen Dritter in diese 
Unterrichtsstunden nicht gestattet sind.

Ludwigshafen, 27.06.2025



IfSG – Infektionsschutzgesetz 
 

§ 35  Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

Personen, die in den in §33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, 
Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und 
Kontakt mit den dort Betreuten haben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit 
und im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber 
über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen nach §34 
zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber 
für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. Die Sätze 1 und 2 finden für 
Dienstherren entsprechende Anwendung. 

 

§ 33  Gemeinschaftseinrichtungen 

Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen 
überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere 
Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige 
Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager und ähnliche Einrichtungen. 

 

§ 34  Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des 
Gesundheitsamtes 

(1) Personen, die an 
1.  Cholera 
2.  Diphtherie 
3.  Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4.  virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
5.  Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6.  Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 
7.  Keuchhusten 
8.  ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
9.  Masern 
10.  Meningokokken-Infektion 
11.  Mumps 
12.  Paratyphus 
13.  Pest 
14.  Poliomyelitis 
15.  Scabies (Krätze) 
16.  Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 
17.  Shigellose 
18.  Typhus abdominalis 
19.  Virushepatitis A oder E 
20.  Windpocken 
erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in §33  
genannten Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- 



oder sonstige Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten 
haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit oder der 
Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt entsprechend für die in 
der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem Betrieb 
der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der 
Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der 
Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die 
das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektiöser Gastroenteritis 
erkrankt oder dessen verdächtig sind. 
(2) Ausscheider von 
1.  Vibrio cholerae O 1 und O 139 
2.  Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend 
3.  Salmonella Typhi 
4.  Salmonella Paratyphi 
5.  Shigella sp. 
6.  enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 
dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der 
gegenüber dem Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten 
Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden 
Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung benutzen und an 
Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 
(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren 
Wohngemeinschaft nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf 
1.  Cholera 
2.  Diphtherie 
3.  Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4.  virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 
5.  Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6.  ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
7.  Masern 
8.  Meningokokken-Infektion 
9.  Mumps 
10.  Paratyphus 
11.  Pest 
12.  Poliomyelitis 
13.  Shigellose 
14.  Typhus abdominalis 
15.  Virushepatitis A oder E 
aufgetreten ist. 

(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig 
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung 
der diese Personen nach den Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, 
dem die Sorge für diese Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer 
einer nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Person, soweit die Sorge für die 
Person des Verpflichteten zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in 
Absatz 1 genannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen 
des Absatzes 4 der Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon 
unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung hat 



jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, oder deren 
Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 

(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 
oder 3 aufgeführten Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der 
Gemeinschaftseinrichtung das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu 
benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. Dies 
gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine 
Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber 
vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in §8 genannte 
Person bereits erfolgt ist. 

(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die 
in §33 genannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder 
wurden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen oder der 
Verlausung verhütet werden kann. 

(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung 
anordnen, dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten 
Verdachtes ohne Hinweis auf die Person in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt 
gegeben wird. 

(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in 
oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, 
kann die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen. 

(10) Die Gesundheitsämter und die in §33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen 
sollen die betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die 
Bedeutung eines vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes und über die Prävention 
übertragbarer Krankheiten aufklären. 

(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das 
Gesundheitsamt oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und 
die hierbei gewonnenen aggregierten und anonymisierten Daten über die oberste 
Landesgesundheitsbehörde dem Robert Koch-Institut zu übermitteln. 
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Stempelder Einrichtung  
 

GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHUTZEN
Belehrung für volljährige Schüler, Eltern und sonstige Sorgeberechtigte

durch Gemeinschaftseinrichtungen

"gemäß 8 34 Abs.5 Satz 2

Infektionsschutzgesetz

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele

Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht

ausbreiten.

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz

aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten

dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.

1. Gesetzliche Besuchsverbote

DasInfektionsschutzgesetzschreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder

eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmtenInfektionskrankheiten

erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der

Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter

Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können

sich Spielkameraden, Mitschüler/-nnen oder das Personal anstecken. Nach. dem

Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur

mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten

Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der

folgendenSeite).

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu

Hausebleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf

eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite).

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungennicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten

bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen: Rat in Anspruch nehmen(z.B. bei hohem

Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen

oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzv/-ärztinwird Ihnen darüber Auskunft geben,

ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem

Infektionsschutzgesetzverbietet.

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend

geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen.

2. Mitteilungspflicht

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründenein Besuchsverbot besteht, informieren Sie

unsbitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich

verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen

Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können.
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine

Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dassIhr Kind allgemeine Hygieneregeln

einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem

Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz. bei Ihrem Kind. Impfungen stehenteilweise auch

für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserregerin der Atemluft verursacht werden

und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und

Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungenfinden Sie unter: www.impfen-info.de.

Sollten Sie noch Fragen haben, wendenSie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin

oderan Ihr Gesundheitsamt. Auch das Robert-Koch-Institut hilft Ihnen gerne weiter.

Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigen bei
Verdacht auf Erkrankung an folgenden Krankheiten

 

e ansteckende Borkenflechte (impetigo contagiosa) . Kinderlähmung (Poliomyelitis)

e ansteckungsfahige Lungentuberkulose e Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch

e bakterieller Ruhr (Shigellose) nicht begonnen wurde)

e Cholera \ e Krätze (Skabies)

e Darmentztindung (Enteritis), die durch EHEC e Masern

verursacht wird e  Meningokokken-Infektionen

° Diphtherie ¢ Mumps

e durch Hepatitisviren A oder E verursachte * Pest

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oderE) ¢ Scharlach oder andere Infektionen mit dem

e  Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien Bakterium Streptococcus pyogenes

e infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien ¢ Typhus oder Paratyphus

verursachter, Durchfall und/oder Erbrechen(giltnur * Windpocken (Varizellen) .

für Kinder unter 6 Jahren) e  virusbedingtes hamorrhagisches Fieber(z.B. Ebola)

e  Keuchhusten (Pertussis)    
 

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigen bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger

 

e Cholera-Bakterien e Typhus- oder Paratyphus-Bakterien

e Diphtherie-Bakterien + Shigellenruhr-Bakterien

e EHEC-Bakterien    
 

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankungen an
folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft

 

  

e —ansteckungsfahige Lungentuberkulose e HirnhautentzUndung durch Hib-Bakterien

e  bakterieller Ruhr (Shigellose) e Kinderlahmung (Poliomyelitis) ,

e Cholera e Masern

e Darmentztindung (Enteritis), die durch EHEC e Meningokokken-Infektionen

verursacht wird e Mumps

e —_Diphtherie oe Pest

e durch Hepatitisviren A oder E verursachte e  Typhus oder Paratyphus

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) e virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)  
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